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Verhaltensregeln auf den Sportgeländen der Stammvereine 

Als JFV Gersprenztal nutzen wir für den Trainings- und Spielbetrieb die Sportanlagen der 

Stammvereine. 

Wir wollen dazu beitragen, dass diese Sportanlagen uns immer in guter Qualität zur Verfügung 

stehen. 

Hierzu sind einige Regeln grundsätzlich zu beachten. 

 Die Plätze sind zu schonen 

 Sprintübungen möglichst neben dem Platz 

 Übungen, die den Platz an bestimmten Stellen belasten, zu verteilen 

 Benutzte Tore wieder auf ihren Platz stellen und eventuell abschließen 

 Reinigen von Fußballschuhen außerhalb der Kabinen am Rande des Rasens 

 Kabinen sind gereinigt zu verlassen 

 Flutlicht nach Trainings- oder Spielende ausschalten 

 Sportgelände nach Trainings- oder Spielende zu verschließen 

 Schäden sind den  Ansprechpersonen in den Stammvereinen zu melden 

 

KSG Georgenhausen Etienne Kintopf 0176 52828332 

SV Groß-Bieberau Ronald Gerhardt 0151 56894682 

TSV Lengfeld Jürgen Seemann 01516 1616390 

SG Ueberau Johannes Poss 01511 4544169 

 

Sollten diese Regeln nicht beachtet werden, muss damit gerechnet werden, dass die 

Sportanlage für den Trainingsbetrieb, zumindest für eine Zeitlang, gesperrt wird. 
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Verhaltensregeln für den Trainings- und Spielbetrieb des TSV Lengfeld 

auf dem Sportgelände „Am Schafbuckel“ bzw. „Schulsportplatz“ 

 
 
 

• Die Nutzung der Anlagen ist lediglich unter Aufsicht der Trainer/Betreuer erlaubt. 

• Auf dem Sportgelände „Am Schafbuckel“ stehen Umkleidekabinen inkl. Duschen 
zur Nutzung vor- bzw. nach dem Trainings-/Spielbetrieb zur Verfügung. 

• Das Reinigen z.B. von Schuhen oder Kleidungsstücken in den Duschen ist strikt 
untersagt. Hierfür ist ein gesonderter „Schuhwaschplatz“ unterhalb der Grillhütte 
vorgesehen. 

• Evtl. für das Sportgelände bestehende Hygienevorschriften sind einzuhalten. Die 
Verantwortung hierfür liegt bei den zuständigen Trainern und Betreuern. 

• Im gesamten Sportheim (inkl. den Kabinen) herrscht Rauchverbot. 

• Ebenso gilt auf dem gesamten Sportgelände das Jugendschutzgesetz. 

• Die Kabinen sind nach dem Trainings-/Spielbetrieb besenrein zu verlassen. 
Flaschen, Abfälle usw. sind wegzuräumen. Es stehen entsprechende Müllbehälter 
zur Verfügung. 

• Nach dem Trainings-/Spielbetrieb sind sämtliche Tore und Trainingsmaterialien 
wieder an ihrem Abstellort zu lagern. Auf dem Schulsportplatz sind die Tore jeweils 
nach dem Trainings-/Spielbetrieb wieder zu verschließen. 

• Eine gewisse Grundordnung in der Materialhütte (Sportgelände „Am Schafbuckel“) 
wird vorausgesetzt. 

• Sämtliche Trainingseinheiten außerhalb der festgelegten Trainingszeiten sind 
frühzeitig im Vorfeld mit der Abteilung Fußball bzw. dem Jugendleiter abzustimmen. 

• Die Zufahrten für Rettungsfahrzeuge sind zwingend freizuhalten. Die hierfür 
vorgesehenen Halteverbotsschilder sind zu beachten. 

• Direkt nach Trainings-/Spielbetrieb ist die Flutlichtanlage zusätzlich über den 
Hauptschalter im Ballraum auszuschalten. 

• Beim Verlassen der Gebäude/des Sportgeländes sind sämtliche Lichter 
auszuschalten bzw. alle Türen und Fenster zu verschließen. 

• Die Haftung des TSV Lengfeld für Personen- und Sachschäden, insbesondere auch 
für Verluste an mitgebrachten Gegenständen und Bekleidungsstücken ist 
ausgeschlossen. 

 
 

Das Vorstandsteam       Otzberg, 25.07.2022 
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Sportgemeinschaft 1919 Ueberau e.V. 

 

Gemeinschaft hat einen Namen 
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Ordnungsregeln für den Spiel- und Trainingsbetrieb 
Sportgelände SG 1919 Ueberau e.V. Alter Weg 41, 64354 Reinheim 
 
 
Die Spiel- und Sportflächen der SG Ueberau dürfen nur unter Aufsicht des verantwortlichen 
Übungsleiters/Trainers benutzt werden. 
 
Zum Umkleiden stehen Umkleideräume zur Verfügung. Das Ballspielen in den 
Umkleideräumen und in den Fluren ist untersagt. Die Duschräume sind nur nach dem 
Sportbetrieb zu benutzen. In die Abflüsse dürfen keine Gegenstände geworfen werden, die 
den Ablauf des Wassers erschweren. Die Duschen sind nach der Benutzung abzustellen. Im 
Übrigen ist auf größte Ordnung und Sauberkeit zu achten. In den Umkleideräumen ist das 
Rauchen untersagt.  
 
Die Trainer haben dafür zu sorgen, dass die überlassene Sportanlage in einem ordentlichen 
Zustand verlassen wird. Fußballtore dürfen nur ihrer Zweckbestimmung entsprechend benutzt 
werden. Sie sind nach dem Gebrauch an den hierfür bestimmten Platz (Anordnungen gem. 
nachfolgenden Bildern) zurückzubringen und ordnungsgemäß abzustellen und zu sichern. Die 
vorhandenen Schlösser sind wieder anzubringen.  
 
Abfälle sind in den dafür vorgesehenen Behältern zu entsorgen. 
 
Der Platzwart, sein Vertreter oder Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands der SG 
Ueberau können für die ordnungsgemäße Nutzung des Sportplatzes und seiner Neben-
einrichtungen gesonderte Anordnungen treffen, denen unbedingt Folge zu leisten ist. 
 
Vereinbarungen zu Sondertrainings oder Testspielen sind mit dem Jugendleiter, dem 
sportlichen Leiter Aktive bzw. dem Vorstand abzustimmen. Es gilt der jeweils gültige 
Platzbelegungsplan. 
 
Die Jugendschutzbestimmungen sind einzuhalten. Die Zufahrten zur Sportanlage und die 
Flucht- und Rettungswege sind unbedingt und jederwzeit freizuhalten. Die Verwendung von 
offenem Feuer oder Licht ist unzulässig. 
 
Nach Beendigung der Nutzung sind die Türen zu den Kabinen, sowie die Ballräume wieder zu 
verschließen. Neben den Trainern und Spielern haften auch die Besucher für alle Schäden, 
die sie am Sportplatz und seinen Nebeneinrichtungen verursachen. 
 
Die Haftung der SG 1919 Ueberau für Personen- und Sachschäden, insbesondere auch für 
Verluste an mitgebrachten Gegenständen und Bekleidungsstücken ist ausgeschlossen. 
 
 
 
Der Vorstand der SG 1919 Ueberau e.V.  
im Juli 2024      
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aktueller Zahlencode der Schlösser: 818 
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